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 Zertifizierter Standort des Efb  Firmensitz des Efb 
  (falls abweichend vom zertifizierten Standort) 
Firmenname Schrott Nasz GmbH   
(Firmenbezeichnung)   
Strasse Am Schönbühl 4   
PLZ - Ort 92729 Weiherhammer   
Telefon 09605-9209-0  
Telefax 09605-9209-25  
Verantwortliche Person/en   
Geschäftsleitung (§ 8 EfbV) Herr Friedrich Nasz   
Verantwortliche Person/en Frau Liliane Nasz   
Beaufsichtigung (§ 9 EfbV) Herr Philipp Klemm   
Zuständige untere LRA Neustadt an der Waldnaab   
Rechtsbehörde   
Betreibernummer   
Erzeugernummer I374E0352  
Beförderernummer I374T0310  
Entsorgernummer I374S0001/I374W1006  
Transportgenehmigung (TgV)   
(Behörde, Inhalt, Datum)   
  
Merkmale des Betriebs 1: 
 

 Spedition mit gelegentlichen Abfalltransporten 
 Fuhrunternehmen nur für Abfalltransporte 
 Entsorgungsanlage mit eigenen Abfalltransportfahrz eugen 
 ............................... 

 
 

Eingesetzte Transportfahrzeuge2: Anzahl Lkw: 12 Anzahl Anhänger: 15  
  

Spezielle Maschinen (z.B. SAM):  
 
Zertifizierte Abfallarten 3: 
 

  Alle Abfallarten des Abfallverzeichnisses ohne  Beschränkung  
 

  Beschränkung auf die nachfolgend aufgeführten Abfallarten 
 

 
 
 
 
 
1 Bei Abfalltransporten des Beförderers im Fremdauftrag obliegt dem Abfallerzeuger die Nachweispflicht. Bei Abfalltransporten  
  des Beförderers im Eigenauftrag obliegt dem Abfallbeförderer die Nachweispflicht. 
 
2 Die Zertifizierung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit Befördern bedingt, dass der Betreiber die für den Transport der zertifi- 
  zierten  Abfälle technisch geeigneten und den Rechtsvorschriften entsprechenden Transportmittel einsetzt.  
 
3 Abfallarten gemäss Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert durch Artikel 7  
  des Gesetzes vom 15.07.2006 (BGBl. I, Nr. 34, S. 1619), in Kraft getreten am 01.02.2007 
 

  Zutreffendes ist anzukreuzen! 
 


